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BASF Wall Systems GmbH & Co. KG 
Thölauer Straße  25 
95615 Marktredwitz  

 

Wärmedämm-Verbundsysteme mit Schienenbefestigung 
"HECK MultiTherm M-EPS" 
"HECK MultiTherm M-MW"  

Dieser Bescheid ändert, ergänzt und verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung Nr. Z-33.42-282 vom 5. Mai 2008. 
Dieser Bescheid umfasst drei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet 
werden.   
 

über die Änderung, Ergänzung und 
Verlängerung der Geltungsdauer der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 5. Mai 2008 
 

 

29.05.2013 II 18-1.33.42-282/13 
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ZU I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
ergänzt: 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten 
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch 
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt 
werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des 
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
fügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Über-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert bzw. ergänzt: 

Abschnitt 2.2.2.1 wird ersetzt durch: 

2.2.2.1  EPS-Platten: 

 Die Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS) in einer Dicke von 50 mm bis 200 mm 
und den Abmessungen 500 x 500 mm² müssen den Anforderungen nach Norm 
DIN EN 13163 mit folgenden Eigenschaften gemäß Bezeichnungsschlüssel nach Norm: 
T2 - L2 – W2 – S2 – P4 – DS(70,-)2 – DS(N)2 entsprechen sowie eine Querzugfestigkeit 
(Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene) nach DIN EN 1607 von mindestens 150 kPa* und 
einen Schubmodul G nach DIN EN 12090 von mindestens 1,0 MPa und höchstens 3,8 MPa 
aufweisen. 

 Die EPS-Platten müssen den Nachweis der Schwerentflammbarkeit erbracht haben. Sie 
dürfen eine Rohdichte, geprüft nach DIN EN 1602, von 30 kg/m3 nicht überschreiten. 

Abschnitt 2.3.3 Kennzeichnung wird wie folgt ergänzt: 

– PCS-Wert der Mineralwolle-Platten1 

– Rohdichte der Dämmplatten1 

Die Kennzeichnung nach der geltenden Fassung der Gefahrstoffverordnung bzw. der 
CLP-Verordnung (EG) 1272/2008 ist zu beachten 

Abschnitt 2.4.1.1, vorletzter Absatz wird ergänzt mit: 

 Der WDVS-Hersteller hat das Deutsche Institut für Bautechnik darüber in Kenntnis zu 
setzen, mit welchem Dämmstoff-Hersteller eine derartige vertragliche Vereinbarung besteht. 

Abschnitt 3.2.1 Standsicherheitsnachweis, Allgemeines, Absatz 1 wird ersetzt durch: 

 Der Nachweis der Standsicherheit der WDVS ist für den in Abschnitt 1.2 dieser allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung genannten Anwendungsbereich sowie bei Ausführung gemäß 
Abschnitt 4 für Gebäude, beansprucht durch Winddruck we (Windsoglast) gemäß Anlage 5, 
im Zulassungsverfahren erbracht worden. Die Windlasten ergeben sich aus den bauauf-
sichtlich eingeführten Technischen Baubestimmungen2. 

 

Anlage 4 wird ersetzt durch Anlage 4a. 

 

 

Manfred Klein 
Referatsleiter  

Beglaubigt 

 

                                                           
* 
 Jeder Einzelwert eines Prüfergebnisses muss den hier vorgegebenen Wert einhalten. 

 HINWEIS:  Die Festigkeitsangaben im CE-Kennzeichen europäischer Dämmstoffnormen sind nicht als Nachweis 
für die hier geforderten Einzelwerte ausreichend, da die Norm nur Mittelwerte angibt. 

1
  Sofern kein Wärmedämmstoff nach einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Anwendung kommt, in der 

der zu kennzeichnende Wert bereits angegeben wird. 
2
  Siehe: www.dibt.de unter der Rubrik >Geschaeftsfelder< und dort unter >Bauregellisten/Technische 

Baubestimmungen< 
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Werkseigene Produktionskontrolle und Fremdüberwachung 
(Art und Häufigkeit der durchzuführenden Prüfungen) 

Anlage 4a 

Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle 

Prüfung Prüfnorm bzw. -vorschrift Häufigkeit 

1.  Klebemörtel und Unterputze 

1.1 Mineralisch gebundene Produkte:  
a. Schüttdichte 

 
in Anlehnung an DIN EN 459-2:2002-021 

Abschnitt 5.8 
 b. Korngrößenverteilung DIN EN 1015-1:2007-052 (Trockensiebung) 

 c. Frischmörtelrohdichte DIN EN 1015-6:2007-053 

2 x je Produktionswoche* 

1.2 Organisch gebundene Produkte:  
a. Trockenextrakt  

 
ETAG 004, Abschnitt C 1.24 

 b. Aschegehalt  ETAG 004, Abschnitt C 1.3 (450°C) 
2 x je Produktionswoche 

2.  Oberputze 

2.1 Mineralisch gebundene Produkte:  
a. Schüttdichte 

 
in Anlehnung an  
DIN EN 459-2:2002-02, Abschnitt 5.8 

 
1 x je Produktionswoche 

 b. Frischmörtelrohdichte DIN EN 1015-6:2007-05 2 x je Produktionswoche 

2.2 Organisch gebundene Produkte:  
a. Frischmörtelrohdichte 

 
in Anlehnung an  
DIN EN 1015-6:2007-05 

 b. Aschegehalt ETAG 004, Abschnitt C 1.3  (450°C) 
2 x je Produktionswoche 

3.  Dämmstoffplatten 

a. Rohdichte 

b. Druckfestigkeit bzw. Druckspannung bei 10 
% Stauchung 

c. Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene 

gemäß Tabelle B1 der 
Normen DIN EN 131625 bzw. 
DIN EN 131636 

d. Schubmodul**/Scherfestigkeit 
 

Zuordnung der Prüfungen  
s. Abschnitt 2.2.2 

 Mineralwolle:  
gemäß Tabelle C1 der Norm 
DIN EN 13162  
EPS:  
1 x je Produktionswoche  

4.  PVC-Halteschiene 

 Dübeldurchzugversuch Anlage 7 jede Lieferung, mind. alle 6 

Monate 

* Produktionswoche: 5 Produktionstage, in einem Zeitraum von einem Monat, beginnend mit dem ersten Produktionstag 
** Die werkseigene Produktionskontrolle des Schubmoduls von EPS-Platten darf auch über die Prüfung der Biegefestigkeit 

nach DIN EN 12089 erfolgen. Die Korrelation von Biegefestigkeit und Schubmodul ist bei der Erstprüfung zu prüfen und 
festzulegen und im Rahmen der Fremdüberwachung zu überprüfen. 

Umfang der Fremdüberwachung 

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Bauprodukte durchzuführen. Die werkseigene 
Produktionskontrolle ist durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen (Oberputze und PVC-Halteschiene 
ausgenommen), mindestens jedoch zweimal jährlich. Es sind die o. g. Prüfungen sowie folgende Prüfung 
durchzuführen:  

Prüfung nach  Prüfnorm Häufigkeit 
1. Brandverhalten des WDVS siehe Abschnitt 2.4.3.1  2 x jährlich 

2. PCS-Wert der Mineralwolle-Dämmplatten s. Abschnitt 2.2.2 DIN EN ISO 1716 2 x jährlich 

1 DIN EN 459-2:2002-02 Baukalk-Teil 2: Prüfverfahren 
2 DIN EN 1015-1:2007-05 Prüfverfahren für Mörtel für Mauerwerk - Teil 1: Bestimmung der Korngrößenverteilung (durch Siebanalyse) 

3 DIN EN 1015-6:2007-05 Prüfverfahren für Mörtel für Mauerwerk - Teil 6: Bestimmung der Rohdichte von Frischmörtel) 

4 ETAG 004 Leitlinie für Europäische Technische Zulassung für Außenseitige Wärmedämm-Verbundsysteme mit Putzschichten 

5 DIN EN 13162:2001-10 Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation 
6 DIN EN 13163:2001-05 Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezifikation 
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